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Jänner 887 mM die Reſerve treten In den Monaten October

und November 1886 kann ohne Ehelicenz etraut werden, da
dauernd beurlaubt iſt und ereits m der Altersclaſſe te

Vom Jänner bis 31 December — 883 ſtand m der Alters
claſſe, Jänner bis 31 December 18  — un der 25 vom

Jänner bis 31 December 1885 In der nd vom Jänner
bis December 1886 in der Altersclaſſe 3I Daß
erſt mit Anfang des nächſten Jahres m die Reſerve tritt, ändert
an der Sache nichts, denn der 5 der Wehrgeſetznovelle Unter

ganz allgemein und rückhaltlos „Alle die auernd beurlaubten
Liniendienſtpflichtigen, ſobald ſie die dritte Altersclaſſe überſchritten
haben“ den bürgerlichen Ehegeſetzbeſtimmungen. Demgemäß ſchreibt
auch P Wolfgang Dannerbauer in einem ausgezeichneten Leit.
Aden für Eheangelegenheiten 1 „Jeder Liniendienſtpflichtige,
ſobald die dritte Altersclaſſe überſchritten hat, kann, ohne Rück⸗
icht auf ſein Aſſentjahr und eine zurückgelegte Dienſtzeit, ſoba

dauernd beurlaubt iſt, zur Eheſchließung nach den allgemeinen
Geſetzen zugelaſſen werden.“

Hieraus blgt, daß emn Im ahre geborner Bräutigam,
auch enn ETL nicht drei volle *  zahre, ondern auch kurze Zeit
gedient hat, Iu den onaten October und November 1886, 10 von
Beginn des Jahres 1886 ohne Ehelicenz heiraten kann, ſoba
Y dauernd beurlaubt iſt, da EL ereits in der Altersclaſſe ſteht.

In dieſem Sinne haben zu wiederholten Malen die politiſchen
Behörden, die M olchen Fällen grundlos die Ehelicenz ange⸗
gangen worden ſind, entſchieden.

S Florian. Franz Prandl, Leg Chorherr.
XXI (Ein gefälſchter Auskündſchein. ExXperientia

docet Das erfuhr auch Simplicius, ein noch junger Prieſter, der
ſoeben mit einer guten Doſis Selbſtvertrauen die Pfarre
getreten 0  E Am Tage ſeines Eintrittes agte ihm der Herr Pro
viſor „Geſtern habe ich noch mit den Brautleuten Callidus und
Callida das Brautexamen aufgenommen, Sie, Herr Pfarrer, haben
weiters nichts thun, als dieſes Brautpaar nach vollzogenem I
gebote zu copuliren.“ die rage des neuen Pfarrers, ob alles
andere In Ordnung ſei, erhielt die Antwort 77 A, müſſe
auch die Ausverkündſcheine von ud ſeinerzeit beigebracht werden,
da der Bräutigam von gebürtig und dort heimatberechtigt,
wärtig aber I 3 wohnhaft iſt

Gut, agte der neue farrer, verkündete I den drei folgenden
Sonntagen obiges Brautpaar und als am Vorabende der Copulation
Callidus mit den eiden Ausverkündſcheinen vom Pfarramte und

erſchien und von etzterem zugleich das Religionszeugniß und das
Zeugniß über den mpfang der heil Sacramente beibrachte, hatte
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Simplicius auch nicht das geringſte edenken, die Trauung
folgenden Tage vorzunehmen. Bezüglich des Ausverkündſcheines vom
arramte bemerkte Callidus, der Herr Pfarrer ſei bei einem
kranken Mitbruder auf Beſuch geweſen und da habe ihm der Herr
Kaplan das Zeugniß geſchrieben. Allerdings war der Herr Kaplan
unterſchrieben, da aber Geſtionsnummer und Pfarrſigill richtig bei  2
gedrückt war, an Pf Simplicius alles In beſter Ordnung

Die Copulation gieng alſo vor ſich, Simpliciu ſchrieb die
Trauung In das Trauungsbuch, ſandte Eln testimonium peractae
Copulationis an das Pfarramt Y, Callidus heimatsberechtigt
war und glaubte nun, ſeiner Pflicht vollſtändig nachgekommen ſein

Man enke ſich die Ueberraſchung des Simplicius, als
4 einige Tage darauf vom Pfarramte eine Zuſchri erhielt, des
Inhaltes: der Eheantrag des Callidus von und der Callida von

ſei mM ＋ nicht verkündet worden aus dem einfachen Grunde, eil
Gefertigter 1. Pfarrer von keinen Verkündſchein (Verkünd⸗
anzeige) 3u Geſicht bekommen habe; wie das gekommen, wiſſe Ge⸗
fertigter nicht, jedenfalls liege die Schuld nicht auf Steite des Ge
fertigten, ondern auf Seite des Pfarramtes In etzt war guter
Rath theuer; daß das Brautpaar In nicht verkündet worden ſei
und der Herr Kaplan ennoch einen Ausverkündſchein ausgefertigt
habe, chien undenkbar; nicht weniger undenkbar aber war, da
obiger Eheantrag u verkündet worden ſei und der Herr Pfarrer
von nichts davon wiſſe Nur ein Fall war möglich: der Aus  —
verkündſchein arramte Y, den Simplicius erhalten, mußte
gefälſcht ſein. Und richtig brachte Simplicius endlich heraus, daß
Callidus ſe vom errn roviſor den Verkündſchein (Verkünd
anzeige) zur Beſorgung nach erhalten, dieſer aber aus Leichtſinn
die Beſorgung unterließ und ſich adurch zu helfen wußte, daß

einen „Ausverkündſchein“ ammt Sigill fabricirte; die Lüge
mit dem errn Kaplan wurde ufgetiſcht Het dem Simplicius die
Schrift des arrer In bekannt geweſen wäre und 0 ſomi die
Fälſchung gleich hätte entdecken müſſen.

Die rage iſt Nun, aS hat Pfarrer Simplicius unter dieſen
Umſtänden 3u un Antwort Vor em muß Simplicius ſich
näher informiren über die Verhältniſſe des Callidus. (Bezüglichder Callida iſt H unſerem Falle die Sa klar; die Braut iſt mM

geboren und dort hnhaft, muß alſo dort verkündet werden)
Das einfachſte wäre nämlich, das Aufgebot Ii der Pfarrenicht nothwendig geweſen wäre. Simplicius nimmt alſo mit dem
Bräutigam ein Verhör vor und erfährt, daß Callidus von ge⸗bürtig und über V

◻.

ahre alt ſei, kein Vermögen beſitze, ſeit zehnJahren aber immer mn der elt herumgekommen und zuletzt über
ein halbes ahr M In Dienſt geſtanden ſei
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Nun frägt C8 ſich, muß Unter dieſen Verhältniſſen das Auf
gebot auch m vorgenommen werden? Nach kirchlichem Geſetze
10 Callidus hat nämlich kein VSETU domicilium, aber wohl ein
quasi domieilium und mn 3, eil dort über ein halbes Jahr
im Dienſte war In dieſem 0  E iſt Mſerer Inſtruction maß
gebend, velcher lautet „Bei Denjenigen, we  e weder einen eigent  2
lichen Wohnſitz haben, noch An dem Tte tHhre uneigentlichen ſchon
wenigſtens emn ahr lang verweilen, muß das ufgebo auch dort,

thnen das Heimatsrecht zuſteht, oder wenn dies ihnen nirgends
zuſtünde, womöglich auch H der Pfarre thre Geburtsortes vor
genommen werden eil allidu Omi kein domieilium
hat und In 1060 quasi domieiki noch nicht ern V  (V.  ahr lang gewohnt
hat, ſo muß auch n ſeinem Geburtsorte oder dort, wo ihm das
Heimatsrecht Uſteht, In unſerem Falle Iun verkündet werden.
Anders verhält ſich die Sache nach dem ivil

Geſetze Für den
Fall nämlich, daß die Verlobten oder eines von ihnen H dem Pfarr
bezirke, In welchem die Ehe geſchloſſen werden ſoll, noch nicht Ur
echs en ſind, verlangt des G., daß das
Aufgebot auch ihrem letzten Aufenthaltsorte, wo ſie länger als
ſechs Wochen gewohnt haben, vorzunehmen ſei 40 In obigem 0
waäre das die Pfarre 3, Mn welcher Callidus ein halbes Jahr 9e⸗
ohn hat und w0 ſeine Ehe auch aufgeboten wurde Dem Civil
Geſetze iſt alſo Genüge geſchehen, nicht aber dem Kirchengeſetze oder
richtiger unſerem Particular⸗Geſetze.

Was hat aber Pfarrer Simplicius weiter zu Un Antwort
Er die ache auf ſich beruhen, um mehr, als die Pfarre 3,

Callidus durch ern halbes ahr gewohn als 10Cus proclamati-
viel wichtiger iſt als nd un die proclamatio ohne

hin vorgenommen wurde. Die Giltigkeit der Ehe würde vom kirch
lichen Standpunkte auch dann nich mn rage kommen, das
Ufgebo auch MN ni geſche wäre.

Wie vorliegender Fall zeigt, iſt C8 für den Pfarrer immer
gerathener, allfällige Verkündzettel (Verkündanzeigen) andere
Pfarreien entweder zu beſorgen oder durch ganz verläßliche
Perſonen beſorgen laſſen, als ieſelben den rautleuten zul Be
tellung zu übergeben.

Matſch bei Mals, Tirol Pfarrer Pali
XII (Zeugniß zum Betteln.) Zum Pfarrer Canutus,

der eben erſt dieſe angetreten 0  E und wie man ſagt,
weichherzig war, kam ein Mann und egte ihm enn Zeugniß vor mit
der itte, asſelbe unterſchreiben. Canutus las, daß ſehr
ATm ſei und daher der Wohlthätigkeit edler Menſchenfreunde mypfohle
werde Ausgeſtellt war dies Zeugniß In der Gemeinde⸗Kanzlei und

Ruterſehriee vom Gemeinde⸗Vorſtand. Da eugniſſe Sʒu


